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Aus dem Gemeinderat                                                                    
 

An den letzten beiden Sitzungen des Gemeinderates wurde unter anderem fol-
gendes behandelt: 
 

• Der Gemeinderat verfasste auf Wunsch eine Absichtserklärung, das EZO 
weiterhin finanziell mit einem Jahresbeitrag zu unterstützen.  

• Im Zusammenhang mit der Rechnungslegungsumstellung auf HRM2 wird 
auch das schriftliche Festhalten eines internen Kontrollsystems bzw. Risiko 
Management Systems verlangt. Man verfolgt eine pragmatische Lösung. 

• Für eine optimale, zukunftsgerichtete Landschaftsplanung in der Salmsacher 
Bucht erteilte man der Firma Umraum Landschaftsarchitektur, Weinfelden, 
den Auftrag einer Projektstudie. 

• Hampi Niederer wurde als Nachfolger von Heini Schenk in den Vorstand des 
Abwasserverbandes Romanshorn gewählt. Dort vertritt er zusammen mit dem 
Gemeindepräsidenten die Salmsacher Interessen.  

• Der Gemeinderat legte die zukünftige Handhabung in Bezug auf das Case 
Management bezüglich der Krankenkassenausstände fest. 

• Die Werkleitungssanierung der Schulstrasse wurde behandelt. 
 

Wie üblich diskutierte der Gemeinderat auch diesmal weitere Themen, welche 
unter Wahrung des Datenschutzes nicht publiziert werden dürfen. 
 
 

Informationen Bauverwaltung 
 
 

Im vereinfachten Verfahren, mit Zustimmung der Anstösser (§107 PBG), wurden 
folgende Baubewilligungen erteilt: 
• Nachträglich: Vergrösserung Kleintierstall, Parz. 344,  

R. Durscher-Kaufmann, Berglistr. 10 
• Pergola Ersatz mit neuer Aussenverglasung, Parz. 426, I. Keller, Zelgstr. 5 
 
 

Im vereinfachten Verfahren, mit Einsprachemöglichkeit der Anstösser 
(§107PBG), wurden folgende Baubewilligungen erteilt: 
• Anbau Eingangsvordächer, Parz. 321, Riethagweg 2/4/7,  

Baugenossenschaft Eigenheim, Scheffelstr. 10, 8590 Romasnhorn 
• Durchbruch Fenster zu Türe, Abgang in Garten und Pergola, Parz. 264,  

R.+E. Frommenwiler, Lindenweg 3 
 

Folgende Baugesuche sind eingegangen: (Planauflage: 26. April bis 16. Mai 17) 
• Fassadensanierung, Abbruch und Neubau Garage, Parz. 210,  

M.G.+P. Wüst, Arbonerstr. 20 
• Kiesplatz für Fahrzeugvermietung, Parz. 267, Arbonerstr. 19,  

M. Gantner, Hafenstr. 46, 8590 Romanshorn 
 

Berechtigte Einsprachen sind während der Auflagefrist schriftlich und begründet 
bei der Bauverwaltung Salmsach, Arbonerstr. 8, 8599 Salmsach, einzureichen. 
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In der Landwirtschaftszone mit zusätzlicher Publikation im Amtsblatt vom 
21.04.2017: (Planauflage: 21. April bis 10. Mai 2017) 
• Vergrösserung Fenster zu Terrassentür, Gaube Badezimmer, Zufahrt für

PKW, Parz. 156, Hungerbühl 1,
S.+P.R. Studer, Olmishauserstr. 4a, 9314 Steinebrunn

• Neue Keller Aussentreppe, Parz. 87, Hütten 42, St. Tinz, Hütten 41

Öffnungszeiten Gemeinde über Auffahrt 

Die Gemeindeverwaltung bleibt am Auffahrts-Donnerstag, 25. Mai 2017 sowie 
am Freitag, 26. Mai 2017 geschlossen. Gerne sind wir am Montag, 29. Mai 2017 
ab 9.00 Uhr wieder für Sie da. Gleichzeitig weisen wir Sie darauf hin, dass unse-
re Büros auch am Pfingstmontag, 5. Juni 2017 geschlossen bleiben. 

Bei Todesfällen ist ein Pikettdienst eingerichtet. Bitte wenden Sie sich an die 
Gebrüder Rüegge, Tel. 071 463 13 70. Das Verwaltungsteam wünscht allen 
Salmsacherinnen und Salmsachern erholsame Feiertage. 

Gemeinderatskanzlei 

Neue Leiterin Einwohnerdienste: Sanna Breitenmoser 

Mein Name ist Sanna Breitenmoser. Nach erfolgrei-
cher Einarbeitungszeit durch meinen Vorgänger Da-
vid Huber, bin ich seit 1. März 2017 die Leiterin der 
Einwohnerdienste Salmsach.  

Nach meiner Ausbildung zur Kauffrau in Rheineck 
bin ich auf dem Grundbuchamt der Stadtverwaltung 
Wil tätig gewesen. Nun freut es mich, in der Ge-
meinde Salmsach mein Wissen einzubringen und 
häufigeren Kundenkontakt zu pflegen. 

In meiner Freizeit treibe ich gerne Sport und verbrin-
ge Zeit mit meiner Familie. 

Ich freue mich, Sie bald am Gemeindeschalter begrüssen zu dürfen. 

Eidgenössische Volksabstimmung vom 21. Mai 2017 

Am 21. Mai 2017 sind die Stimmberechtigten eingeladen, über folgende Vorlage 
zu entscheiden: 

Eidgenössische Volksabstimmungen 

• Energiegesetz (EnG) vom 30. September 2016 (BBI 2016 7683)

Das Stimmmaterial wurde den Stimmberechtigten fristgerecht zugestellt. Feh-
lendes Abstimmungsmaterial kann vorgängig des Wahlsonntags bei der Ge-
meindekanzlei Salmsach bezogen werden. 
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Die Urnen sind wie folgt geöffnet: Gemeindehaus Magazin 
 Arbonerstrasse 8 Hungerbühl 
Freitag, 19. Mai 2017 19.00 – 20.00 Uhr 

Samstag, 20. Mai 2017 17.30 – 18.30 Uhr 

Sonntag, 21. Mai 2017 10.00 – 11.00 Uhr 9.30 – 10.30 Uhr 

 
 

Zivilstandsnachrichten Januar bis März 2017 
 
Geburten 01. Januar 2017 in Münsterlingen TG  

Benvenga Alessio, Sohn des Benvenga Davide und der Benvenga 
Janine 

 

20. Januar 2017 in Münsterlingen TG  
Burri Felix, Sohn des Burri Kondrad und der Burri Sabina 
 

10. März 2017 in Frauenfeld TG  
Stübi Emilie Dina, Tochter des Stübi Michael und der Stübi Dina 
 

Todesfälle 03. Februar 2017 in Salmsach TG  
Koller Germaine, geb. 09.09.1928, verwitwet  

 
Trauungen 27. März 2017 in s.G. Rechica 

Zaimi Elmedin und Osmani Eljmedina 
 

4. März 2017 in Budapest 
Marton Gábor und Jancsovics Beàta 

 

21. Januar 2017  
Dalcher Andreas und Hug Claudia 

 

Auf ausdrücklichen Wunsch wurden einige Zivilstandsnachrichten nicht publiziert. 
 

Einwohneramt Salmsach 
 
 

Individuelle Prämienverbilligung 2017 
 
Die Kantone gewähren gemäss dem Bundesgesetz über die Krankenversiche-
rung (KVG) Versicherten in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen eine 
Individuelle Prämienverbilligung. Um in den Genuss der Prämienverbilligung 
2017 zu kommen, ist im Kanton Thurgau ein Antrag zu stellen. 
 

Den voraussichtlichen Bezügerkreis haben wir gemäss den rechtlichen Bestim-
mungen aufgrund der provisorischen Steuerrechnung 2016 ermittelt. Bitte be-
achten Sie: Die Prämienverbilligung wird direkt an die Krankenkasse ausbe-
zahlt. 
 

Welches sind die Grundlagen für die Berechnung der Prämienverbilligung 
2017? 
Für die Bezugsberechtigung der Prämienverbilligung sind die persönlichen Ver-
hältnisse am 1. Januar 2017 entscheidend. Massgebend für die Berechnung der 

Die Urnen sind wie folgt geöffnet: Gemeindehaus Magazin 
 Arbonerstrasse 8 Hungerbühl 
Freitag, 19. Mai 2017 19.00 – 20.00 Uhr 

Samstag, 20. Mai 2017 17.30 – 18.30 Uhr 

Sonntag, 21. Mai 2017 10.00 – 11.00 Uhr 9.30 – 10.30 Uhr 

 
 

Zivilstandsnachrichten Januar bis März 2017 
 
Geburten 01. Januar 2017 in Münsterlingen TG  

Benvenga Alessio, Sohn des Benvenga Davide und der Benvenga 
Janine 

 

20. Januar 2017 in Münsterlingen TG  
Burri Felix, Sohn des Burri Kondrad und der Burri Sabina 
 

10. März 2017 in Frauenfeld TG  
Stübi Emilie Dina, Tochter des Stübi Michael und der Stübi Dina 
 

Todesfälle 03. Februar 2017 in Salmsach TG  
Koller Germaine, geb. 09.09.1928, verwitwet  

 
Trauungen 27. März 2017 in s.G. Rechica 

Zaimi Elmedin und Osmani Eljmedina 
 

4. März 2017 in Budapest 
Marton Gábor und Jancsovics Beàta 

 

21. Januar 2017  
Dalcher Andreas und Hug Claudia 

 

Auf ausdrücklichen Wunsch wurden einige Zivilstandsnachrichten nicht publiziert. 
 

Einwohneramt Salmsach 
 
 

Individuelle Prämienverbilligung 2017 
 
Die Kantone gewähren gemäss dem Bundesgesetz über die Krankenversiche-
rung (KVG) Versicherten in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen eine 
Individuelle Prämienverbilligung. Um in den Genuss der Prämienverbilligung 
2017 zu kommen, ist im Kanton Thurgau ein Antrag zu stellen. 
 

Den voraussichtlichen Bezügerkreis haben wir gemäss den rechtlichen Bestim-
mungen aufgrund der provisorischen Steuerrechnung 2016 ermittelt. Bitte be-
achten Sie: Die Prämienverbilligung wird direkt an die Krankenkasse ausbe-
zahlt. 
 

Welches sind die Grundlagen für die Berechnung der Prämienverbilligung 
2017? 
Für die Bezugsberechtigung der Prämienverbilligung sind die persönlichen Ver-
hältnisse am 1. Januar 2017 entscheidend. Massgebend für die Berechnung der 



5

Prämienverbilligung ist grundsätzlich die provisorische Steuerrechnung 2016 
per Stichtag 31. Dezember 2016. 
 

Kontrolle aller Angaben 
Die uns bekannten Angaben haben wir in Ihrem Antragsformular eingetragen. 
Auf dem Formular werden der Antragsteller und gegebenenfalls die bezugsbe-
rechtigten Personen notiert. Wir bitten Sie um Ihre Überprüfung und falls erfor-
derlich um eine Berichtigung oder Ergänzung  der Angaben auf dem Antrags-
formular. Haben Sie die Krankenkasse gewechselt  oder stimmt diese mit den 
Angaben auf dem Antragsformular nicht überein, reichen Sie bitte eine Kopie 
der aktuellen Krankenkassenpolice zusammen mit dem Antragsformular ein. 
 

Ist bei einem gemeinsam  besteuerten Ehegatten/Partner mit bezugsberechtig-
ten Kindern der gemeinsam besteuerte Ehegatte/Partner nicht anspruchsbe-
rechtigt, so sind dessen Personalien auf dem Antragsformular manuell nicht 
nachzutragen.  
 

Wie hoch sind die Prämienverbilligungen 2017 für Erwachsene? 
Einfache Steuer zu 100% in Fr. Prämienverbilligung in Fr. 

bis   400.- 1‘980.- 
bis   600.- 1‘488.- 
bis   800.-    990.- 

Wie hoch sind die Prämienverbilligungen 2016 für Kinder? 
Einfache Steuer zu 100% in Fr. Prämienverbilligung in Fr. 

bis   800.- 924.- 
bis 1‘600.- 576.- 

 
 
 
 
 

ln der Schweiz nach dem KVG obligatorisch versicherte Kinder, deren Eltern ein 
steuerbares Vermögen ausweisen, erhalten keine Prämienverbilligung. Alle üb-
rigen Antragsteller erhalten für Kinder der Jahrgänge 1999 - 2016 Fr. 924.- pro 
Kind im Falle einer einfachen Steuer (zu 100 %) der Eltern bis Fr. 800.-. Liegt 
die einfache Steuer zwischen Fr. 801.- und Fr. 1'600.- (zu 100 %), beträgt die 
Prämienverbilligung Fr. 576.-. Diese Leistung kann nur beansprucht werden, 
wenn der Antragsteller für das Kind die Krankenkassenprämien bezahlt. 
 
 
 

Wann erhalten Sie die Auszahlungsmitteilung über Ihren Prämienverbilli-
gungsanspruch? Auf welches Konto wird der Betrag überwiesen? 
Der definitive Anspruch und die Betragshöhe der Prämienverbilligung wird Ihnen 
mit der Auszahlungsmitteilung schriftlich mitgeteilt. Bitte beachten Sie, dass die 
Auszahlung aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen seit 1. Januar 2014 ge-
samtschweizerisch direkt an Ihren Krankenversicherer zugunsten der Obligato-
rischen Krankenpflegeversicherung (OKP; Grundversicherung) erfolgt. Ihre Mo-
natsprämie reduziert sich damit, sobald die Krankenkasse von der Überweisung 
Kenntnis hat und die Anrechnung vorgenommen ist. Die Prämienverbilligungen 
werden im Zeitraum vom Frühjahr bis Dezember 2017 mitgeteilt. 
 
 

Bekommen Bezüger/innen von EL Prämienverbilligungen?  
Bezügerinnen und Bezüger von Ergänzungsleistungen erhalten die im Kanton 
Thurgau durchschnittliche Pauschalprämie für die obligatorische Krankenversi-
cherung. Die Prämienverbilligung wird monatlich direkt an Ihren Krankenversi-
cherer angezeigt. 
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Haben Sie Familienangehörige, die in EG-/EFTA-Staaten wohnen? 
Für nicht erwerbstätige Familienangehörige, die in EG/EFTA-Staaten wohnen 
und in der Schweiz gemäss KVG obligatorisch grundversichert sind, verlangen 
Sie bitte das Ergänzungsblatt bei der Krankenkassen-Kontrollstelle Ihrer Wohn-
gemeinde (EG/EFTA: Rechtskraft Schweizer Abkommen 01.01.2016). 
 

Einreichen des Antragformulares 
Bitte reichen Sie das vollständig ausgefüllte und unterzeichnete Antragsformular 
innert 30 Tagen nach Erhalt bei der Krankenkassen-Kontrollstelle Ihrer Wohn-
gemeinde ein. 
 

Wo erhalten Sie weitere Angaben? 
Weitere Angaben finden Sie auf dem Informationsblatt zur Prämienverbilligung 
2017 im Kanton Thurgau unter der Homepage www.gesundheit.tg.ch. Für Aus-
künfte wenden Sie sich bitte ausschliesslich an die Krankenkassen-Kontrollstel-
le Ihrer Wohngemeinde.  

Krankenkassen-Kontrollstelle Salmsach 
 
 

Leitbild für das Alter in Salmsach und Romanshorn 
 
Unsere Einstellungen, Vorstellungen und unser Verhalten sind geprägt von Bil-
dern die uns leiten. Diese Bilder prägen auch unseren Umgang mit und unser 
Denken über die ältere Bevölkerung. Wir haben aus diesem Grund eine ge-
meinsame Wertehaltung definiert, die wir in Salmsach und Romanshorn reali-
siert sehen wollen. Sie soll Leitbild in der Altersarbeit, der Alterspolitik, bei der 
Entwicklung neuer Angebote und selbstverständlich auch im täglichen Miteinan-
der der Menschen in Salmsach und Romanshorn sein. 
 

Ziele und Massnahmen wurden auf Grundlage des Wissens und der Erfahrung 
von Fachpersonen, die vor Ort tätig sind, erstellt und dabei soweit möglich und 
realistisch die Wünsche und Bedürfnisse der Bevölkerung, die im Rahmen eines 
Workshops ermittelt wurden, berücksichtigt. Selbstverständlich wurden bei der 
Entwicklung finanzielle und politische Fakten sowie praktische Erfahrungen der 
Vergangenheit berücksichtigt. Daneben finden sich auch visionäre Aspekte, die 
sich an zu erwartenden Entwicklungen im Themenfeld Alter orientieren oder 
neueste Entwicklungen aufgreifen, im Altersleitbild wieder. 
Das Altersleitbild wurde vom Stadtrat Romanshorn  und dem Gemeinderat 
Salmsach bewilligt. Mit dieser Bewilligung stimmen sie dem im Altersleitbild de-
finierten, strategischem Vorgehen zu. Kostenrelevante Entscheidungen müssen 
von den zuständigen Gremien von Salmsach und Romanshorn im Einzelfall be-
willigt bzw. ins Budget aufgenommen werden. 
 

Das Resultat wird präsentiert am ALTtag 2017 in der Rebsamenaula. Die Ver-
anstaltung wird abgerundet mit einem kleinen Imbiss und Informationen zu Insti-
tutionen und Anbietern rund um das Alter. 
 

Gerne laden wir Sie zu dieser Veranstaltung ein! 
 

Wer eine Mitfahrgelegenheit benötigt, meldet sich bitte unter der  
Telefonnummer 079 605 07 76             für den Gemeinderat, Marina Bruggmann 

Haben Sie Familienangehörige, die in EG-/EFTA-Staaten wohnen? 
Für nicht erwerbstätige Familienangehörige, die in EG/EFTA-Staaten wohnen 
und in der Schweiz gemäss KVG obligatorisch grundversichert sind, verlangen 
Sie bitte das Ergänzungsblatt bei der Krankenkassen-Kontrollstelle Ihrer Wohn-
gemeinde (EG/EFTA: Rechtskraft Schweizer Abkommen 01.01.2016). 
 

Einreichen des Antragformulares 
Bitte reichen Sie das vollständig ausgefüllte und unterzeichnete Antragsformular 
innert 30 Tagen nach Erhalt bei der Krankenkassen-Kontrollstelle Ihrer Wohn-
gemeinde ein. 
 

Wo erhalten Sie weitere Angaben? 
Weitere Angaben finden Sie auf dem Informationsblatt zur Prämienverbilligung 
2017 im Kanton Thurgau unter der Homepage www.gesundheit.tg.ch. Für Aus-
künfte wenden Sie sich bitte ausschliesslich an die Krankenkassen-Kontrollstel-
le Ihrer Wohngemeinde.  

Krankenkassen-Kontrollstelle Salmsach 
 
 

Leitbild für das Alter in Salmsach und Romanshorn 
 
Unsere Einstellungen, Vorstellungen und unser Verhalten sind geprägt von Bil-
dern die uns leiten. Diese Bilder prägen auch unseren Umgang mit und unser 
Denken über die ältere Bevölkerung. Wir haben aus diesem Grund eine ge-
meinsame Wertehaltung definiert, die wir in Salmsach und Romanshorn reali-
siert sehen wollen. Sie soll Leitbild in der Altersarbeit, der Alterspolitik, bei der 
Entwicklung neuer Angebote und selbstverständlich auch im täglichen Miteinan-
der der Menschen in Salmsach und Romanshorn sein. 
 

Ziele und Massnahmen wurden auf Grundlage des Wissens und der Erfahrung 
von Fachpersonen, die vor Ort tätig sind, erstellt und dabei soweit möglich und 
realistisch die Wünsche und Bedürfnisse der Bevölkerung, die im Rahmen eines 
Workshops ermittelt wurden, berücksichtigt. Selbstverständlich wurden bei der 
Entwicklung finanzielle und politische Fakten sowie praktische Erfahrungen der 
Vergangenheit berücksichtigt. Daneben finden sich auch visionäre Aspekte, die 
sich an zu erwartenden Entwicklungen im Themenfeld Alter orientieren oder 
neueste Entwicklungen aufgreifen, im Altersleitbild wieder. 
Das Altersleitbild wurde vom Stadtrat Romanshorn  und dem Gemeinderat 
Salmsach bewilligt. Mit dieser Bewilligung stimmen sie dem im Altersleitbild de-
finierten, strategischem Vorgehen zu. Kostenrelevante Entscheidungen müssen 
von den zuständigen Gremien von Salmsach und Romanshorn im Einzelfall be-
willigt bzw. ins Budget aufgenommen werden. 
 

Das Resultat wird präsentiert am ALTtag 2017 in der Rebsamenaula. Die Ver-
anstaltung wird abgerundet mit einem kleinen Imbiss und Informationen zu Insti-
tutionen und Anbietern rund um das Alter. 
 

Gerne laden wir Sie zu dieser Veranstaltung ein! 
 

Wer eine Mitfahrgelegenheit benötigt, meldet sich bitte unter der  
Telefonnummer 079 605 07 76             für den Gemeinderat, Marina Bruggmann 
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Rückschnitt von Bäumen und Sträuchern 
 
Das Strassengesetz verlangt, dass Bäume und Sträucher längs öffentlichen 
Strassen und Wegen regelmässig zurückgeschnitten werden müssen. Es dürfen 
keine Zweige und Äste in den Strassenraum hinein reichen. Über dem Trottoir 
ist ein freier Raum von 2.50 m und über der Strasse ein solcher von 4.50 m 
ohne jegliche Behinderung einzuhalten. Gleichzeitig muss die Übersicht bei pri-
vaten Ein- und Ausfahrten sowie bei Strasseneinmündungen gewährleistet sein. 
Das heisst konkret: 3.00 m ab Hinterkant Strassenrand (nicht Trottoir) muss 
nach links und rechts je 50 m freie Sicht herrschen und nichts darf höher als 80 
cm sein (bei Tempo 50). 
 

Wir bitten die Grundeigentümer, dieser Pflicht nachzukommen und die Pflan-
zungen entsprechend zurück zu schneiden. Termin für diese Erledigung ist 
Montag, 15. Mai 2017. Anschliessend wird die Flurkommission einen Rundgang 
machen. Jene, die dieser Pflicht nicht nachgekommen sind, werden entspre-
chend aufgefordert. Wir zählen auf die vorausschauende Mitarbeit aller Grund-
eigentümer. 
 

Gleichzeitig möchten wir darauf aufmerksam machen, dass der Grenzabstand 
gegenüber privaten Nachbarparzellen grundsätzlich die Hälfte der Höhe sein 
sollte. So will es das Flurgesetz. Selbstverständlich sind andere Abstände mög-
lich, sofern es den Nachbarn nicht stört. 

Flurkommission Salmsach 
 
 

Nachtruhe und Ruhezeiten 
 
Lärm wird nicht von allen gleich wahrgenommen. Was gilt, wenn der Nachbar 
sich gestört fühlt? Die Einhaltung einiger Regeln hilft, Streitigkeiten unter An-
wohnern zu vermeiden.  
 

Nachtruhe 
Nach bundesgerichtlicher Rechtssprechung gilt für die Nachtruhe allgemein die 
Zeit zwischen 22.00 und 06.00 Uhr. Während der Nachtruhe dürfen keine lauten 
Maschinen und Geräte eingesetzt werden.  
 

Ruhezeiten 
Daneben sind folgende Ruhezeiten in der Gemeinde Salmsach einzuhalten: 
 

Montag - Freitag     06.00 - 07.00 Uhr 
12.00 - 13.00 Uhr 
20.00 - 22.00 Uhr 

 

Samstag      06.00 - 08.00 Uhr 
12.00 - 13.00 Uhr 
18.00 - 22.00 Uhr 

 

Die Bevölkerung wird gebeten, während diesen Ruhezeiten keine lauten Geräte 
wie Rasenmäher, Bohrmaschinen und Häcksler einzusetzen. Ihre Nachbarn 
werden es Ihnen danken.  
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Sonn- und Feiertage 
An Sonn- und Feiertagen gelten die Vorschriften des Gesetzes über die öffentli-
chen Ruhetage (Ruhetagsgesetz 822.9 v.11.05.1989). Während den Ruhezei-
ten ist auf lärmverursachende Arbeiten (Rasenmähen, Häckseln, etc.) zu ver-
zichten. 
 
 

Allgemein 
Auch während den übrigen Zeiten sind alle übermässigen Störungen zu vermei-
den, welche durch zumutbare Vorkehrungen oder rücksichtsvolles Verhalten 
vermieden werden können. Lärm verursachenden Arbeiten sind wenn möglich 
in geschlossene Räume zu verlegen.  
 

Wer durch Lärm oder sonstigen Unfug die Nachtruhe oder in einer Sitte und An-
stand verletzenden Weise die öffentliche Ruhe und Ordnung zur Tageszeit stört, 
wird mit Busse bestraft (§ 33 Thurgauer Rechtsbuch; EG zum Schweizerischen 
Strafrecht) 
 

Mit Beachtung der obenstehenden Regeln helfen Sie mit, ein gutes Nachbar-
schaftsverhältnis zu pflegen. Herzlichen Dank! 

Gemeinderat Salmsach 
 

Eintrittsvergünstigungen Schwimmbad Romanshorn 
 
Wie in den Vorjahren erhalten Einwohnerinnen und Einwohner von 
Salmsach einen jährlichen Beitrag von Fr. 15.00 an das Badeabonne-
ment. Die Auszahlung erfolgt in bar gegen Vorweisung des Jahres-
abonnements 2017. Inhaber/innen melden sich bei der Gemeindekanz-
lei Salmsach bis spätestens Ende Badesaison 2017. 

 

Altpapiersammlung  
 
Die nächste Altpapiersammlung wird am Samstag, 20. Mai 2017, 
ab 8.00 Uhr, durchgeführt. Das Altpapier und der Karton sind – getrennt gebün-
delt – am Strassenrand bereitzustellen. 
 

Die Salmsacher Altpapiersammlung wird von den Kindern der 
Jugendriege durchgeführt. Wir bitten Sie daher, die „Bündel“ 
möglichst klein und handlich zu gestalten, damit sie auch von 
den Kindern getragen werden können. 
 

Herzlichen Dank! 
 

Informationen aus der Schule 
 
Kündigung der Schulleiterin 
Frau Doris Ferber verlässt uns per Ende Schuljahr, nach zwei Jahren, als Schul-
leiterin. Ihr grosses Mitdenken und Planen für die Belange unserer Schule wa-
ren geprägt von ihrem Einsatz zur Optimierung aller Abläufe. Die Unterstützung 
und Teambildung des Lehrerteams war ihr ein grosses Anliegen, das sie durch 
ihre Führung förderte. An dieser Stelle danken wir Doris Ferber für die umfang-
reiche Arbeit an unserer Schule und wünschen ihr für die Zukunft alles Gute. 

Sonn- und Feiertage 
An Sonn- und Feiertagen gelten die Vorschriften des Gesetzes über die öffentli-
chen Ruhetage (Ruhetagsgesetz 822.9 v.11.05.1989). Während den Ruhezei-
ten ist auf lärmverursachende Arbeiten (Rasenmähen, Häckseln, etc.) zu ver-
zichten. 
 
 

Allgemein 
Auch während den übrigen Zeiten sind alle übermässigen Störungen zu vermei-
den, welche durch zumutbare Vorkehrungen oder rücksichtsvolles Verhalten 
vermieden werden können. Lärm verursachenden Arbeiten sind wenn möglich 
in geschlossene Räume zu verlegen.  
 

Wer durch Lärm oder sonstigen Unfug die Nachtruhe oder in einer Sitte und An-
stand verletzenden Weise die öffentliche Ruhe und Ordnung zur Tageszeit stört, 
wird mit Busse bestraft (§ 33 Thurgauer Rechtsbuch; EG zum Schweizerischen 
Strafrecht) 
 

Mit Beachtung der obenstehenden Regeln helfen Sie mit, ein gutes Nachbar-
schaftsverhältnis zu pflegen. Herzlichen Dank! 

Gemeinderat Salmsach 
 

Eintrittsvergünstigungen Schwimmbad Romanshorn 
 
Wie in den Vorjahren erhalten Einwohnerinnen und Einwohner von 
Salmsach einen jährlichen Beitrag von Fr. 15.00 an das Badeabonne-
ment. Die Auszahlung erfolgt in bar gegen Vorweisung des Jahres-
abonnements 2017. Inhaber/innen melden sich bei der Gemeindekanz-
lei Salmsach bis spätestens Ende Badesaison 2017. 

 

Altpapiersammlung  
 
Die nächste Altpapiersammlung wird am Samstag, 20. Mai 2017, 
ab 8.00 Uhr, durchgeführt. Das Altpapier und der Karton sind – getrennt gebün-
delt – am Strassenrand bereitzustellen. 
 

Die Salmsacher Altpapiersammlung wird von den Kindern der 
Jugendriege durchgeführt. Wir bitten Sie daher, die „Bündel“ 
möglichst klein und handlich zu gestalten, damit sie auch von 
den Kindern getragen werden können. 
 

Herzlichen Dank! 
 

Informationen aus der Schule 
 
Kündigung der Schulleiterin 
Frau Doris Ferber verlässt uns per Ende Schuljahr, nach zwei Jahren, als Schul-
leiterin. Ihr grosses Mitdenken und Planen für die Belange unserer Schule wa-
ren geprägt von ihrem Einsatz zur Optimierung aller Abläufe. Die Unterstützung 
und Teambildung des Lehrerteams war ihr ein grosses Anliegen, das sie durch 
ihre Führung förderte. An dieser Stelle danken wir Doris Ferber für die umfang-
reiche Arbeit an unserer Schule und wünschen ihr für die Zukunft alles Gute. 

Sonn- und Feiertage 
An Sonn- und Feiertagen gelten die Vorschriften des Gesetzes über die öffentli-
chen Ruhetage (Ruhetagsgesetz 822.9 v.11.05.1989). Während den Ruhezei-
ten ist auf lärmverursachende Arbeiten (Rasenmähen, Häckseln, etc.) zu ver-
zichten. 
 
 

Allgemein 
Auch während den übrigen Zeiten sind alle übermässigen Störungen zu vermei-
den, welche durch zumutbare Vorkehrungen oder rücksichtsvolles Verhalten 
vermieden werden können. Lärm verursachenden Arbeiten sind wenn möglich 
in geschlossene Räume zu verlegen.  
 

Wer durch Lärm oder sonstigen Unfug die Nachtruhe oder in einer Sitte und An-
stand verletzenden Weise die öffentliche Ruhe und Ordnung zur Tageszeit stört, 
wird mit Busse bestraft (§ 33 Thurgauer Rechtsbuch; EG zum Schweizerischen 
Strafrecht) 
 

Mit Beachtung der obenstehenden Regeln helfen Sie mit, ein gutes Nachbar-
schaftsverhältnis zu pflegen. Herzlichen Dank! 

Gemeinderat Salmsach 
 

Eintrittsvergünstigungen Schwimmbad Romanshorn 
 
Wie in den Vorjahren erhalten Einwohnerinnen und Einwohner von 
Salmsach einen jährlichen Beitrag von Fr. 15.00 an das Badeabonne-
ment. Die Auszahlung erfolgt in bar gegen Vorweisung des Jahres-
abonnements 2017. Inhaber/innen melden sich bei der Gemeindekanz-
lei Salmsach bis spätestens Ende Badesaison 2017. 

 

Altpapiersammlung  
 
Die nächste Altpapiersammlung wird am Samstag, 20. Mai 2017, 
ab 8.00 Uhr, durchgeführt. Das Altpapier und der Karton sind – getrennt gebün-
delt – am Strassenrand bereitzustellen. 
 

Die Salmsacher Altpapiersammlung wird von den Kindern der 
Jugendriege durchgeführt. Wir bitten Sie daher, die „Bündel“ 
möglichst klein und handlich zu gestalten, damit sie auch von 
den Kindern getragen werden können. 
 

Herzlichen Dank! 
 

Informationen aus der Schule 
 
Kündigung der Schulleiterin 
Frau Doris Ferber verlässt uns per Ende Schuljahr, nach zwei Jahren, als Schul-
leiterin. Ihr grosses Mitdenken und Planen für die Belange unserer Schule wa-
ren geprägt von ihrem Einsatz zur Optimierung aller Abläufe. Die Unterstützung 
und Teambildung des Lehrerteams war ihr ein grosses Anliegen, das sie durch 
ihre Führung förderte. An dieser Stelle danken wir Doris Ferber für die umfang-
reiche Arbeit an unserer Schule und wünschen ihr für die Zukunft alles Gute. 
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Rückmeldungen aus dem Eltern-Informationsabend 
Am letzten Eltern-Informationsabend wurde nebst der Umsetzung der Fazite 
aus der letztjährigen Elternbefragung sowie der Information zur Sanierung der 
Schulanlage auch ein kleiner Workshop zur Elternmitwirkung mit den Anwesen-
den durchgeführt. Eltern und Lehrpersonen wurden zu den gleichen Themen 
befragt. Hier die Ergebnisse der Befragung: 
 

Rückmeldungen aus Sicht der Eltern: 
 
 

Sie sind Lehrperson in Salmsach. Wo und wie würden Sie die Elternmitwirkung 
gestalten? 
• Ausserschulische Aktivitäten 
• Sporttag 
• Elternrat 
• respektvoller Umgang mit Erwachsenen beibringen 
• Allgemein gegenseitiger Respekt beibringen 
• Offene, direkte Kommunikation 
 
 

Sie sind Mitglied der Schulbehörde in Salmsach. Wie stellen sie sich Elternmit-
wirkung vor? 
• Aktives Teilnehmen an Umfragen und Elternabenden 
• Frühzeitige Rückmeldungen 
• Elternrat  
• Offene Kommunikation 
• Messbare Ziele setzen 
 
 

Wie stellen Sie sich als Eltern eine Mitwirkung in der Primarschule Salmsach 
vor? 
• Organisation von Projekten, die den Schülern Spass machen 
• Einsitz in Elternrat 
• Mithilfe bei Projekten, z.B. Festwirtschaft etc. 
• Miteinbezug in die Gestaltung von Schulordnung, Projekten etc. 
 
 

In welchem Umfang wären Sie bereit, an der Primarschule Salmsach im Durch-
schnitt (pro Woche) mitzuwirken? 
• 30 Min = 9 Stimmen 
• 1 Std. = 1 Stimme 
• Situativ als Hilfe bei Projekten wie Sporttag etc. = 12 
 
 

Wieviel Zeitaufwand finden Sie vernünftig, um Ihr Kind täglich schulisch zu un-
terstützen? 
 KiGa 1. Kl. 2. Kl 3. Kl. 4. Kl. 5. Kl. 6. Kl. 
  0 Min 6       
10 Min 4 7 7 6    
15 Min    1    
20 Min 5 7 6 7 8 7 7 
25 Min     3 5 4 
30 Min  1 1  1 1 1 
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Was verstehen Sie unter einer respektvollen Kommunikation im Schulalltag? 
• Konstruktiver Umgang mit Kritik/Kritik annehmen, ohne mit heftiger Gegen-

wehr zu reagieren 
• Kommunikationswege einhalten 
• Eltern über Regeln informieren 
• Regeln gelten für alle 
• Zuhören können 
 
 

Wo sehen Sie für sich den grössten Bedarf zur Elternmitwirkung? 
• Hausaufgaben 
• Bildung 
• Erziehung 
• Bindeglied zwischen Eltern und Schulleitung/Behörde -> Elternrat 
 
 

Wie sehen Ihre Ideen, Wünsche resp. Anregungen an die Schule aus? 
• Bonussystem anstatt Bestrafung 
• Den Kindern richtiges Verhalten auf dem Schulweg mitgeben/Gefahr Licht-

signal aufzeigen (Eltern wie Lehrpersonen) 
• Unterricht im Freien 
• Konsequentes Einschreiten gegen Elterntaxis 
• Nicht zu viel Zeichnen (Jungs) 
• Traditionelle Schulanlässe pflegen 
• Kinder fördern, nicht dressieren 
 
 
 
 

Rückmeldungen aus Sicht der Lehrpersonen: 
 

Sie sind Lehrperson in Salmsach. Wo und wie würden Sie die Elternmitwirkung 
gestalten? 
• Gespräche mit den Lehrpersonen 
• Offener Austausch 
• Offene Schulzimmertüre 
 
Sie sind Mitglied der Schulbehörde in Salmsach. Wie stellen sie sich Elternmit-
wirkung vor? 
• Mithilfe, falls Bedarf besteht 
 
 

Wie stellen Sie sich als Eltern eine Mitwirkung in der Primarschule Salmsach 
vor? 
• Hausaufgabenaufsicht (sind sie gemacht?) 
• Bei Bedarf werde ich angesprochen 
• Wenn ich Anliegen habe, werde ich ernst genommen 
 
 

In welchem Umfang wären Sie bereit, an der Primarschule Salmsach im Durch-
schnitt (pro Woche) mitzuwirken? 
• gar nicht  = 4 Stimmen 
• Situativ als Hilfe bei Projekten wie Sporttag etc. = 6 
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Wieviel Zeitaufwand finden Sie vernünftig, um Ihr Kind täglich schulisch zu un-
terstützen? 
 KiGa 1. Kl. 2. Kl 3. Kl. 4. Kl. 5. Kl. 6. Kl. 
  0 Min        
10 Min 5 7 3 2 2 3 2 
15 Min        
20 Min   4 2 2 1 1 
25 Min        
30 Min    3 2 2 2 
40 Min     2   
50 Min      2  
60 Min       2 

 
 

Was verstehen Sie unter einer respektvollen Kommunikation im Schulalltag? 
• Klare Sprache 
• Kommunikation mit offenem Ohr 
• Bereitschaft, auf Unklarheiten einzugehen 
• Anliegen frühzeitig deponieren (keine Schlüsse ziehen, ohne Ursache zu 

kennen) 
• Dienstweg einhalten 
• Nachfragen 
• Positive Haltung haben 
• Freundlich bleiben 
 
 

Wo sehen Sie für sich den grössten Bedarf zur Elternmitwirkung? 
• Ausserschulische Anlässe / Sporttag, Projektwoche (nach Bedarf, wenn Un-

terstützung nötig) 
• Fachkräfte resp. Ressourcennutzung: worin sind Eltern besonders gut (z.B. 

Kochen für Lager) 
 
 

Wie sehen Ihre Ideen, Wünsche resp. Anregungen an die Schule aus? 
• Tolerante Haltung  
• Unterrichtsbesuche (die Türen stehen offen) 
• Gegenseitiger Vertrauensvorschuss  
 
 

Aufgrund der Ergebnisse dieser Befragung wird sich die Schulkommission Ge-
danken für einen geeigneten Rahmen zum gegenseitigen Gedanken- und In-
formationsaustausch machen. 
 
 

Salmsacher z’Morge 60+       2017 
 

Herzliche Einladung zum 60+ z’Morgä in Salmsach, monatlich jeweils 
donnerstags ab 8.30 Uhr, in der Gemeindestube bei der Kirche Salmsach: 
 

- 18. Mai 2017 - 15. Juni 2017 - Juli 2017 (Ferien) 
 

Auf Ihr Kommen freut sich das Team vom Frauenverein Salmsach. Eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich. 

Wieviel Zeitaufwand finden Sie vernünftig, um Ihr Kind täglich schulisch zu un-
terstützen? 
 KiGa 1. Kl. 2. Kl 3. Kl. 4. Kl. 5. Kl. 6. Kl. 
  0 Min        
10 Min 5 7 3 2 2 3 2 
15 Min        
20 Min   4 2 2 1 1 
25 Min        
30 Min    3 2 2 2 
40 Min     2   
50 Min      2  
60 Min       2 

 
 

Was verstehen Sie unter einer respektvollen Kommunikation im Schulalltag? 
• Klare Sprache 
• Kommunikation mit offenem Ohr 
• Bereitschaft, auf Unklarheiten einzugehen 
• Anliegen frühzeitig deponieren (keine Schlüsse ziehen, ohne Ursache zu 

kennen) 
• Dienstweg einhalten 
• Nachfragen 
• Positive Haltung haben 
• Freundlich bleiben 
 
 

Wo sehen Sie für sich den grössten Bedarf zur Elternmitwirkung? 
• Ausserschulische Anlässe / Sporttag, Projektwoche (nach Bedarf, wenn Un-

terstützung nötig) 
• Fachkräfte resp. Ressourcennutzung: worin sind Eltern besonders gut (z.B. 

Kochen für Lager) 
 
 

Wie sehen Ihre Ideen, Wünsche resp. Anregungen an die Schule aus? 
• Tolerante Haltung  
• Unterrichtsbesuche (die Türen stehen offen) 
• Gegenseitiger Vertrauensvorschuss  
 
 

Aufgrund der Ergebnisse dieser Befragung wird sich die Schulkommission Ge-
danken für einen geeigneten Rahmen zum gegenseitigen Gedanken- und In-
formationsaustausch machen. 
 
 

Salmsacher z’Morge 60+       2017 
 

Herzliche Einladung zum 60+ z’Morgä in Salmsach, monatlich jeweils 
donnerstags ab 8.30 Uhr, in der Gemeindestube bei der Kirche Salmsach: 
 

- 18. Mai 2017 - 15. Juni 2017 - Juli 2017 (Ferien) 
 

Auf Ihr Kommen freut sich das Team vom Frauenverein Salmsach. Eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich. 
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Informationen aus dem Steueramt 
 
Anfang Januar 2017 haben Sie die Steuererklärungsformulare 2016 erhalten. 
Bitte beachten Sie, dass die ausgefüllte Steuererklärung bis zum 30. April 2017 
einzureichen ist. 
 

Eine Verlängerung der Frist zur Einreichung der Steuererklärung können Sie 
schriftlich, telefonisch oder auf unserer Homepage unter Verwaltung, Online-
Schalter, beantragen. 
 

Weil die Steuern 2017 erst im nächsten Jahr veranlagt werden, wird in der Re-
gel das steuerbare Einkommen und Vermögen der provisorischen Rechnung 
vom Vorjahr automatisch übernommen. Für eine allfällige Anpassung Ihrer pro-
visorischen Rechnung bitten wir Sie, sich bei unserem Steueramt zu melden. 
 

Besten Dank für Ihre prompten Zahlungen. 
Christiane Högger, Steueramt 

 
 
 

SlowUp Bodensee sucht Musiker/innen 
 
Bei der 16. Auflage des slowUp Bodensee vom Sonntag, 27. August 2017 sind 
sie wieder dabei: Die Openstage in Romanshorn und neu in Amriswil! Bist du 
MusikerIn, singst in einem Chor oder spielst in einem Ensemble und keine Büh-
ne ist mehr vor dir sicher? Wir bieten dir eine komplett ausgerüstete Plattform 
für deine Show, angemessene Gage und natürlich zahlreiches Publikum. 
Anlage, Mics und Eingänge für die Instrumente stehen 20 – 30 Minuten für Dich 
bereit. Das Instrument bringst du am besten mit dem Velo oder den ÖV‘s – denn 
die Strassen sind für den Autoverkehr für diesen Tag gesperrt. Infos zur Bewer-
bung und Teilnahmebedingungen findest du unter www.slowup.ch/bodensee >> 
Openstage. Bewerbung per Mail an: bodensee-schweiz@slowup.ch bis Ende 
Juni 2017. 
 
 

Herzliche Einladung zum Frauezmorge  
 
Die beste Methode, das Leben angenehm zu verbringen ist, guten Kaffee zu trinken. Und wenn man keinen haben 
kann, soll man versuchen so heiter und gelassen zu sein, als hätte man guten Kaffee getrunken. (Jonathan Swift) 
 

In diesem Sinn laden wir herzlich zum Frauezmorge in Salmsach ein. Jeweils 
am 1. Donnerstag des Monats, im alten Pfarrhaus von 9.00 Uhr bis 11.00 Uhr: 
 
 

- 4. Mai 2017                  - Juni 2017 Ferien                  - 6. Juli 2017 
 
 

Gemütliches Beisammensein mit Kindern bei Kaffee, Tee, Sirup, feinen Brötli 
und Gipfeli. Wir freuen uns auf Euch! 
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Tag der offenen Tür Spielgruppe Muggestich in Salmsach 
 
Am Samstag, 17. Juni 2017 öffnen wir unsere Spielgruppentür für alle Neugie-
rigen, Kinder und Eltern. Von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr kann in unserer Räum-
lichkeit im Schulhaus Bergli in Salmsach ein kleiner Einblick in unsere Arbeit 
und die Infrastruktur der Spielgruppe Muggestich gewonnen werden. 
 

Gerne stehen wir Spielgruppenleiterinnen Rede und Antwort betreffend unserer 
Spielgruppenphilosophie und anderen aufkommenden Fragen. 
 

Wir freuen uns sehr auf viele kleine und grosse Besucher. 
 
 
Spielgruppe Muggestich                        Andrea Giezendanner und Marisa Yavuz 
 
 
 
 
 
 

Inserate 
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Veranstaltungskalender 
 

Grünabfuhr 8. Mai 2017 

UBS Cup / Schnellster Salmsacher, Jugi 10. Mai 2017 

Infoveranstaltung Pumptrack am See, 19.30 Uhr, Singsaal 11. Mai 2017 

Altpapiersammlung, Jugi 20. Mai 2017 

Grünabfuhr 22. Mai 2017 

Rechnungsversammlung, Politische Gemeinde 7. Juni 2017 

Serenade, Evang. Kirchenchor 7. Juni 2017 

Kant. MUKI-KITU-Tag in Salmsach 10. Juni 2017 

Theateraufführung, Theaterverein Salmsach 14. Juni 2017 

Serenade, Evang. Kirchenchor 14. Juni 2017 

Theateraufführung, Theaterverein Salmsach 16. Juni 2017 

Theateraufführung, Theaterverein Salmsach 17. Juni 2017 

Evang. Kirchgemeindeversammlung 19. Juni 2017 

Serenade mit Chor Vacapella, Evang. Kirchenchor 21. Juni 2017 

Salmsacher Fischessen, Männerchor 23. / 24. Juni 2017 

Offenes Singen, Evang. Kirchenchor 27. Juni 2017 
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Info-Veranstaltung:  

PUMPTRACK für SALMSACH

11. Mai 2017, 19.30 Uhr, Singsaal Schulhaus Bergli 

Wir sind eine Gruppe von Salmsacher Jugendlichen, Eltern sowie Vereins- 
und Behördenmitglieder und schlagen der Salmsacher Bevölkerung den Bau 
eines Pumptracks im Bereich der Salmsacher Bucht vor. 
Wir möchten unser Projektvorschlag der Bevölkerung von Salmsach und 
weiteren interessierten Kreisen am Donnerstag 11. Mai vorstellen. Es ist uns 
ein wichtiges Anliegen, dass Salmsach hinter diesem Projekt steht. Deshalb 
wird an der Gemeindeversammlung vom 7. Juni über das Projekt abgestimmt. 

Ein Pumptrack ist ein 
Rundkurs für Fahrräder, 
Inline Skates und Kick-
boards mit hintereinander 
gebauten Wellen, Hügel 
und Kurven. Das Ziel beim 
Befahren eines Pump-
tracks ist, die Vorwärts-
bewegung ohne Pedal-
antrieb zu erlangen. Das 
Befahren fördert Koordi-
nation, Balance, Geschick-
lichkeit und Kraft.  
(Bild: Velosolutions©) 

Ein Pumptrack bietet eine attraktive und sinnvolle Freizeitbeschäftigung für 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene in der freien Natur an. Mit einem 
Pumptrack wird auf spielerische Art und Weise die Bewegung und die 
Sicherheit in der Benutzung von Fahrrädern und Kickboards gefördert. Ein 
Pumptrack dient als Ausflugsziel für Familien und Schulklassen, er bietet 
Trainingsmöglichkeiten für Sportler und Vereine und kann zur Förderung der 
Verkehrssicherheit in die Verkehrsschulung integriert werden.  

Projektgruppe Pumptrack am See 

Tanisha Tanner, Andreas Gsell, Nico Bruggmann, Jonas Giezendanner, Jordan Sutter, Marco Breu, Mattia Randegger, Roman Rothe, Jonas 
Knür, Jade Sutter, Marianne Schumacher, Conny David, Gerold Siegrist, Martin Haas, Marina Bruggmann, Patrick Wüst, Marc Held, Roy David, 
Philip Bruggmann 

Im Anschluss an die Infoveranstaltung sind alle zu einem Apéro eingeladen. 


